
Anlage 437a/Rev. 02/21.06.2010 
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Vorzeitige Anerkennung  
Eidesstattliche Erklärung 

 

Folgender Betrieb bittet um Prüfung der Möglichkeit auf eine vorzeitige Anerkennung der 
Umstellungszeit für sämtliche landwirtschaftliche Flächen: 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Vor-/Zuname d. Betriebsleiters      Betriebsnummer 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Adresse, PLZ, Ort        Telefonnummer 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 E-Mail Adresse        Faxnummer 

  
INFORMATION 

Für die Inanspruchnahme der vorzeitigen Anerkennung für die Flächen sind Betriebe 
berechtigt die mindestens in den letzten drei Jahren vor Abschluss des Kontrollvertrages 
keine im Biolandbau unerlaubten Betriebsmittel eingesetzt haben und die in den letzten drei 
Jahren an der ÖPUL Förderungsmaßnahme „Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel 
für Acker- und Grünlandflächen“ oder einer höherwertigeren Maßnahme teilgenommen 
haben.  
 

Der Betrieb ist, neben den Flächen, an der vorzeitigen Anerkennung für seine Tiere bzw. 
tierische Produkte interessiert. 
 

Die vorzeitige Anerkennung der ausgewählten Produktkategorien ist möglich, wenn die 
angeführten Bedingungen gegeben sind und alle Bestätigungen vorliegen. Die 
Umstellungszeit der Tiere und tierische Produkte beginnt mit dem Zeitpunkt ab dem nur 
mehr biologische Zukaufsfuttermittel eingesetzt werden. 
Damit die entsprechende Tierkategorie anerkannt werden kann, müssen alle baulichen 
Gegebenheiten gemäß der EU-VO 834/2007 und 889/2008 erfüllt sein.  

 
 

Mit seiner Unterschrift bestätigt die oben genannte Person, dass auf allen von ihm 
bewirtschafteten Flächen in den letzten drei Jahren keine im Biolandbau unerlaubten 
Pflanzen- od. Düngemittel eingesetzt wurden. Es wurde keine Einzelpflanzenbekämpfung mit 
chemisch-synthetischen Herbiziden durchgeführt. Es wurde kein gebeiztes Saatgut 
eingesetzt und keine Düngung mit im Biolandbau unerlaubte Phosphormineraldünger 
(Superphosphat o.ä.) durchgeführt. 
 

ACHTUNG: Unvollständig ausgefüllte Formulare können  nicht akzeptiert werden und 
werden daher an den Absender retourniert! 
 

Diesem Formular sind in Kopie  die Seite 2 des Mantelantrages  und das Formular 
„Flächennutzung “ des MFA der letzten 3 Jahre sowie der gesamte aktuelle MFA 
beizulegen!  
 

____________________,am_______________      ___________________________ 

Ort    Datum    Unterschrift Antragsteller 

nicht vom Betrieb auszufüllen:  
� für in Ordnung befunden (Betrieb ist berechtigt die vorzeitige Anerkennung in Anspruch zu nehmen) 
� für nicht  in Ordnung befunden (Betrieb ist nicht  berechtigt die vorzeitige Anerkennung in Anspruch zu nehmen) 
 
Begründung:__________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Datum: ______________________________     bearbeitet von: __________________________________________________ 
 
Hinweis: Für die Vorzeitige Anerkennung und Zertifizierung wird eine Bearbeitungsgebühr verrechnet. 


